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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Freiburg vom 29.04.2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt die Feststellung eines Grades der Behinderung (GdB) von 80 sowie des
Merkzeichens G (erhebliche BeeintrÃ¤chtigung der BewegungsfÃ¤higkeit im
StraÃ�enverkehr).

Bei dem 1946 geborenen KlÃ¤ger wurde zuletzt mit Teil-Abhilfebescheid vom
07.01.1997 ein GdB von 60 festgestellt. Der Teilabhilfe lag die
versorgungsÃ¤rztliche Stellungnahme vom November 1996 zugrunde, in welcher
der Herzinfarkt mit einem Einzel-GdB von 30, dass Asthma bronchiale mit einem
weiteren Einzel-GdB von 30, das degenerative WirbelsÃ¤ulenleiden mit
Wurzelreizsyndrom mit einem Einzel-GdB von 20, ein psychosomatisches Syndrom
im Sinne einer fehlverarbeiteten psychosomatischen Ã�berlagerung mit einem
weiteren Einzel-GdB von 20 und ein HÃ¼ft- und KniegelenksverschleiÃ� mit einem
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Einzel-GdB von 10 bewertet wurde.

Mit Ã�nderungsantrag vom 29.01.2018 machte der KlÃ¤ger eine Verschlimmerung
seines Gesundheitszustands geltend und beantragte einen hÃ¶heren GdB sowie
unter anderem die Zuerkennung des Merkzeichens G. Der Beklagte zog
Befundangaben der behandelnden Ã�rzte, unter anderem des Hausarztes, der
behandelnden K und D , wobei letztere beide Ã¼bereinstimmend eine
BeeintrÃ¤chtigung des GehvermÃ¶gens verneinten, sowie Entlassungsberichte der
Schmerzambulanz des O Klinikums bei.

Der versorgungsÃ¤rztliche Dienst bewertete nach Auswertung der beigezogenen
Unterlagen den abgelaufenen Herzinfarkt sowie das Asthma bronchiale weiterhin
jeweils mit einem Einzel-GdB von 30, die Nervenwurzelreizerscheinungen nebst
degenerativer VerÃ¤nderung der WirbelsÃ¤ule mit einem Einzel-GdB von 20, das
psychosomatische Syndrom/chronische Schmerzsyndrom mit einem Einzel-GdB von
20 sowie die HÃ¼ft- und Kniegelenkserkrankung mit einem Einzel-GdB von 10 und
den Gesamt-GdB weiterhin mit 60. Der nicht mit Insulin, sondern oral mit Janumet
behandelte Diabetes mellitus rechtfertige keinen Einzel-GdB. Die beantragten
Merkzeichen, darunter auch das Merkzeichen G, wÃ¼rden dem KlÃ¤ger nicht
zustehen.

Mit hierauf gestÃ¼tzten Bescheid vom 30.04.2018 lehnte der Beklagte einen
hÃ¶heren GdB sowie die Zuerkennung der Merkzeichen G, H (Hilflosigkeit) sowie aG
(auÃ�ergewÃ¶hnliche Gehbehinderung) ab. Der KlÃ¤ger legte daraufhin
Widerspruch ein und beantragte ausdrÃ¼cklich einen GdB von 80 sowie die
Feststellung des Merkzeichens G. Mit Widerspruchsbescheid vom 30.10.2018 wies
der Beklagte den auf Feststellung eines hÃ¶heren GdB sowie auf das Merkzeichen G
gerichteten Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Der KlÃ¤ger hat daraufhin am 06.11.2018 in den AmtsrÃ¤umen des Beklagten
(Landratsamt Okreis) vorgesprochen und dort zur Niederschrift Klage mit dem
Begehren erhoben, bei ihm einen GdB von 80 und das Merkzeichen G festzustellen.
Der Beklagte hat die Klage an das Sozialgericht Freiburg (SG) weitergeleitet, wo sie
am 08.11.2018 eingegangen ist.

Das SG hat die behandelnden Ã�rzte als sachverstÃ¤ndige Zeugen schriftlich
vernommen. BezÃ¼glich der Einzelheiten der Stellungnahmen des S, vom Januar
2019, der H und Frau K1 vom Mai 2020 sowie des B vom Juli 2020 wird auf die SG-
Akte verwiesen.

Das SG hat weiterhin L, mit der Erstattung eines fachÃ¤rztlichen Gutachtens
beauftragt. Der SachverstÃ¤ndige hat ein chronifiziertes Schmerzsyndrom der
HalswirbelsÃ¤ule mit leichter EinschrÃ¤nkung (Einzel-GdB 20), ein chronisches
Schmerzsyndrom des SchultergÃ¼rtels und des linken Schultergelenks mit leichter
EinschrÃ¤nkung (Einzel-GdB 10) und ein Schmerzsyndrom des linken FuÃ�es ohne
relevante EinschrÃ¤nkung der Beweglichkeit, Belastbarkeit und GehfÃ¤higkeit
(Einzel-GdB unter 10) festgestellt und den Gesamt-GdB mit 60 bewertet. Eine
EinschrÃ¤nkung der GehfÃ¤higkeit wÃ¼rde nicht vorliegen.
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In einer vom Beklagten vorgelegten versorgungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom
Oktober 2020 hat K2 zum Ergebnis der Beweiserhebung durch das SG Stellung
genommen und an der bisherigen Beurteilung festgehalten.

Das SG hat nach vorheriger AnhÃ¶rung mit Gerichtsbescheid vom 29.04.2021 die
Klage abgewiesen. Im Hinblick auf die Bewertung der Behinderungen auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet folge die Kammer der Beurteilung des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen L. Ausgangspunkt sei dabei das auf degenerativer Grundlage
entstandene chronische Schmerzsyndrom der HalswirbelsÃ¤ule, welches mit einer
leichten EinschrÃ¤nkung der Beweglichkeit verbunden sei. Nachdem neurologische
Ausfallerscheinungen nicht nachgewiesen seien, handele es sich allenfalls um
WirbelsÃ¤ulenschÃ¤den mit mittelgradigen funktionellen Auswirkungen in einem
WirbelsÃ¤ulenabschnitt, die mit einem GdB von 20 zutreffend bewertet seien. Dabei
sei das bislang gesondert bewertete chronische Schmerzsyndrom bzw. die
psychosomatische StÃ¶rung bereits in erheblichem Umfang mitbewertet.
Hinsichtlich des SchultergÃ¼rtels und der operierten linken Schulter liege eine
lediglich leichte EinschrÃ¤nkung der Belastbarkeit und Beweglichkeit vor, sodass
der GdB mit 10 zutreffend bewertet sei. Dies ergebe sich aus der im Seitenvergleich
nur gering eingeschrÃ¤nkten Beweglichkeit. Hinsichtlich des linken FuÃ�es seien
keine wesentlichen EinschrÃ¤nkungen der Beweglichkeit und Belastbarkeit
dokumentiert, sodass ein GdB von 10 insoweit nicht vergeben werden kÃ¶nne. Das
zuletzt im Befundbericht der Klinik fÃ¼r Schmerztherapie am O Klinikum im Januar
2019 diagnostizierte chronische SchmerzÂsyndrom bzw. die chronische
Schmerzkrankheit mit somatischen und psychischen Faktoren kÃ¶nne mit einem
GdB von 20 bewertet werden. Hinsichtlich der Herzerkrankung mit Zustand nach
abgelaufenem Herzinfarkt wÃ¼rde sich aus den Befundberichten der kardiologisch-
pneumologischen Abteilung des O Klinikums vom Juni 2019 und November 2019
sowie von Dr. Scheffold vom MÃ¤rz 2020 eine gute biventrikulÃ¤re Pumpfunktion
ohne Anhalt fÃ¼r eine belastungsinduzierte Koronarinsuffizienz bis 125 bzw. 150
Watt ergeben. Im Befundbericht vom Juni 2019 sei Ã¼berdies beschrieben, dass
von kardialer Seite bei den alltÃ¤glichen Belastungen keine Beschwerden bestehen.
Unter diesen UmstÃ¤nden erscheine der bislang berÃ¼cksichtigte GdB von 30 eher
zu hoch als zu niedrig. Dies wÃ¼rde sich aus den Versorgungsmedizinischen
GrundsÃ¤tzen (VG), Teil B, Nr. 9.1.1. ergeben, wonach bei einer EinschrÃ¤nkung der
Herzleistung erst ab einer LeistungsbeeintrÃ¤chtigung bei mittelschwerer Belastung
und Auftreten von Beschwerden und pathologischen Messdaten bei einer
Ergometerbelastung mit 75 Watt ein GdB von 20 bis 40 vergeben werden kÃ¶nne.
Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall kaum erfÃ¼llt. BezÃ¼glich der
Atemwegserkrankung wÃ¼rde sich im Befundbericht der kardiologisch-
pneumologischen Abteilung des O Klinikums vom November 2019 zeigen, dass bei
Nachweis eines hyperreagiblen Bronchialsystems und fehlenden Anhaltspunkten
fÃ¼r eine obstruktive oder restriktive VentilationsstÃ¶rung zwar eine gewisse
LungenfunktionsstÃ¶rung bestehe, dass diese aber unter BerÃ¼cksichtigung der
VG, Teil B, Nr. 8.3 mit einem GdB von 30 zumindest nicht unterbewertet wÃ¤ren.
Weitere Behinderungen seien nicht zu berÃ¼cksichtigen. Dies gelte insbesondere
fÃ¼r den lediglich medikamentÃ¶s behandelten Diabetes und die â��allgemeine
Vergesslichkeitâ�� (vgl. schriftliche Zeugenaussage des B), die zwar
mÃ¶glicherweise den Verdacht auf eine vaskulÃ¤re Demenz begrÃ¼nden wÃ¼rde,
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nicht aber das AusmaÃ� einer Erkrankung mit echten Behinderungscharakter habe.
Insgesamt wÃ¼rde sich ein GdB von maximal 60 ergeben.

Gegen den dem KlÃ¤ger am 04.05.2021 zugestellten Gerichtsbescheid hat dieser
am 20.05.2021 Berufung beim SG eingelegt, welche dieses an das
Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg weitergeleitet hat. Zur
BegrÃ¼ndung hat er vorgetragen, die bei ihm vorliegende mittelgradige Demenz,
die Unfallfolgen in Gestalt von GleichgewichtsstÃ¶rung und chronisch-traumatischer
Enzephalitis, die BeeintrÃ¤chtigung seiner Schulter, des linken FuÃ�es und der
Diabetes mellitus seien nicht berÃ¼cksichtigt worden. Er habe eine Pflegehilfe
beantragt und kÃ¶nne BehÃ¶rdengÃ¤nge und EinkÃ¤ufe nicht mehr selbstÃ¤ndig
durchfÃ¼hren.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Freiburg vom 29.04.2021 aufzuheben und
den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 30.04.2018 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 30.10.2018 zu verurteilen, bei ihm einen GdB von 80
sowie das Merkzeichen G festzustellen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er hat zur BegrÃ¼ndung des Antrags vorgetragen, nach dem Ergebnis der
erstinstanzlichen Beweiserhebung sei der beim KlÃ¤ger festgestellte Gesamt-GdB
von 60 bereits maximal. Auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet wÃ¼rden allenfalls
WirbelsÃ¤ulenschÃ¤den mit mittelgradigen funktionellen Auswirkungen mit einem
Teil-GdB von 20 bestehen. Weiter bestehe ein chronisches Schmerzsyndrom,
welches ebenfalls maximal mit einem Teil-GdB von 20 zu bewerten sei. Die
Herzkrankheit sei unter BerÃ¼cksichtigung der dokumentierten
LeistungsbeeintrÃ¤chtigung mit einem Teil-GdB von 30 eher zu hoch als zu niedrig
bewertet. Die Lungenfunktion sei annÃ¤hrend regelrecht und das Bronchialasthma
mit einem weiteren Teil-GdB von 30 keinesfalls zu niedrig beurteilt. Weitere
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen mit einem Teil-GdB von wenigstens 10 wÃ¼rden
nicht vorliegen. Auch seien die Voraussetzungen nach Teil D, Ziff. 1 der VG fÃ¼r die
Zuerkennung des Merkzeichens G nicht erfÃ¼llt.

Der Senat hat den B insbesondere im Hinblick auf die vom KlÃ¤ger behauptete
Demenz als sachverstÃ¤ndigen Zeugen schriftlich neuerlich vernommen. Der B hat
in seiner Stellungnahme vom November 2021 mitgeteilt, dass allenfalls eine leichte
kognitive StÃ¶rung mit allgemeiner Vergesslichkeit vorliegen wÃ¼rde. BeigefÃ¼gt
war unter anderem der endgÃ¼ltige Entlassbrief des O Klinikums vom Juni 2021 mit
der Diagnose einer leichten kognitiven StÃ¶rung. Im Vordergrund stehe ein
Leidensdruck aufgrund der Sorge wegen einer mÃ¶glichen Erkrankung.

Der Berichterstatter hat den S1, M, mit einer Begutachtung von Amts wegen
beauftragt. Der KlÃ¤ger hat mitgeteilt, dass er zum SachverstÃ¤ndigen nicht reisen
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kÃ¶nne. Er sei 75 Jahre alt, etwas dement, kÃ¶nne nicht laufen und brÃ¤uchte
mindestens 2 Begleitpersonen. Eine Strecke nach M traue er sich nicht mehr zu.

Der Berichterstatter hat daraufhin den Gutachtensauftrag aufgehoben und den
Beteiligten mit Schreiben vom 16.02.2022 mitgeteilt, bei neuerlicher PrÃ¼fung der
Sach- und Rechtslage und insbesondere unter BerÃ¼cksichtigung der
sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage des B sehe man keine Notwendigkeit fÃ¼r eine
weitere Begutachtung von Amts wegen. Die Beteiligten sind im selben Schreiben
darauf hingewiesen worden, dass der Senat nach Â§ 153 Abs. 5 Sozialgerichtsgesetz
(SGG) die Berufung durch Beschluss auf den Berichterstatter Ã¼bertragen kann,
der dann zusammen mit den ehrenamtlichen Richtern entscheidet. Diese
Verfahrensweise sei auf Grund des derzeitigen Sach- und Streitstandes
beabsichtigt. Den Beteiligten ist Gelegenheit eingerÃ¤umt worden, Stellung zu
nehmen. Die Beteiligten haben keine EinwÃ¤nde erhoben.

Mit Beschluss des Senats vom 18.03.2022 ist die Berufung nach Â§ 153 Abs. 5 SGG
dem Berichterstatter Ã¼bertragen worden.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und zum Vorbringen der Beteiligten wird
auf den Inhalt der Verwaltungsakte der Beklagten sowie der Prozessakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143 und 144 SGG statthafte und nach Â§ 151 Abs. 1 SGG form-
und fristgerechte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers gegen
den Gerichtsbescheid des SG vom 29.04.2021, Ã¼ber die nach Ã�bertragung durch
den Senat gemÃ¤Ã� Â§Â 153 Abs. 5 SGG der Berichterstatter zusammen mit den
ehrenamtlichen Richtern zur Entscheidung berufen war, ist unbegrÃ¼ndet.

Der Senat war an einer Entscheidung auch nicht durch das Fernbleiben des
KlÃ¤gers gehindert. Der KlÃ¤ger ist in der Ladung zur mÃ¼ndlichen Verhandlung
vom 02.03.2022, die diesem ausweislich der Postzustellungsurkunde am
05.03.2022 zugestellt worden ist, darauf hingewiesen worden, dass auch im Falle
des Ausbleibens von Beteiligten entschieden werden kann. Der KlÃ¤ger ist ferner im
Rahmen seiner telefonischen AnkÃ¼ndigung vom 25.03.2022, dass er nicht
kommen werde, hierauf nochmals hingewiesen worden und hat sich mit einer
Entscheidung in seiner Abwesenheit ausdrÃ¼cklich einverstanden erklÃ¤rt.

StreitgegenstÃ¤ndlich ist vorliegend der Gerichtsbescheid des SG vom 29.04.2021,
mit dem die Klage des KlÃ¤gers, gerichtet auf die Zuerkennung eines GdB von 80
sowie des Merkzeichens G unter AbÃ¤nderung des dies ablehnenden Bescheids
vom 30.04.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 30.10.2018,
abgewiesen worden ist.
Das SG hat die rechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die Feststellung eines (hÃ¶heren)
GdB sowie fÃ¼r das Merkzeichen G zutreffend dargelegt und mit gleichfalls
zutreffender BegrÃ¼ndung das Vorliegen eines hÃ¶heren GdB als 60 sowie der
Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen G verneint. Der Senat sieht insoweit von
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einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab und weist die Berufung
aus den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck
(Â§ 153 Abs.Â 2 SGG).

Lediglich ergÃ¤nzend ist darauf hinzuweisen, dass die Bewertung des chronischen
Schmerzsyndroms mit einem Einzel-GdB von 20 an der oberen Grenze des noch
Vertretbaren liegen dÃ¼rfte. Die Bewertung der zuletzt im (von den HausÃ¤rzten
des KlÃ¤gers in ihrer Stellungnahme gegenÃ¼ber dem SG vorgelegten)
Ambulanzbrief des O Klinikums, Klinik fÃ¼r Schmerztherapie, vom Januar 2019
diagnostizierten chronischen Schmerzkrankheit mit somatischen und psychischen
Faktoren richtet sich nach den VG, Teil B, Nr. 3.7. Danach sind leichtere
psychovegetative oder psychische StÃ¶rungen mit einem Einzel-GdB von 0 bis 20,
stÃ¤rker behindernde StÃ¶rungen mit wesentlicher EinschrÃ¤nkung der Erlebnis-
und GestaltungsfÃ¤higkeit (z. B. ausgeprÃ¤gtere depressive, hypochondrische,
asthenische oder phobische StÃ¶rungen, Entwicklungen mit Krankheitswert,
somatoforme StÃ¶rungen) mit einem Einzel-GdB von 30 bis 40, schwere
StÃ¶rungen (z. B. schwere Zwangskrankheit) mit mittelgradigen sozialen
Anpassungsschwierigkeiten mit einem Einzel-GdB von 50 bis 70 und mit schweren
sozialen Anpassungsschwierigkeiten mit einem Einzel-GdB von 80 bis 100 zu
bewerten.

Unter BerÃ¼cksichtigung der psychosozialen Anamnese im O Klinikum, Klinik fÃ¼r
Schmerztherapie, wonach dem KlÃ¤ger viele Ressourcen zur VerfÃ¼gung stehen
und der dort berichteten zahlreichen FreizeitaktivitÃ¤ten â�� der KlÃ¤ger ist im
SchÃ¼tzenverein und Handwerkerverein aktiv und Mitglied einer Wandergruppe,
deren weitere Teilnehmer Ã¼berwiegend weniger leistungsfÃ¤hig seien â�� und
angesichts des dortigen Untersuchungsbefund wie auch der Feststellungen des
behandelnden OrthopÃ¤den S und des SachverstÃ¤ndigen L kann ein hÃ¶herer GdB
als der bisherige Einzel-GdB von 20 fÃ¼r die chronische Schmerzkrankheit mit
somatischen und psychischen Faktoren nicht gerechtfertigt werden, so zutreffend
der Versorgungsarzt K2. Diese EinschÃ¤tzung wird durch die Beurteilung der
behandelnden Ã�rzte im O Klinikum, Klinik fÃ¼r Schmerztherapie untermauert, die
eine weitere regelmÃ¤Ã�ige Behandlung nicht fÃ¼r erforderlich angesehen und
lediglich eine Wiedervorstellung bei Bedarf angeboten haben sowie durch die
AusfÃ¼hrungen, man habe den KlÃ¤ger darauf hingewiesen, dass durchaus auch
bei Altersgenossen vergleichbare Beschwerden auftreten wÃ¼rden.

Das Vorbringen des KlÃ¤gers im Berufungsverfahren rechtfertigt keine abweichende
Beurteilung.
Der KlÃ¤ger stÃ¼tzt seine Berufung im Wesentlichen auf die von ihm beklagte
demenzielle Erkrankung bzw. chronisch-traumatische Enzephalopathie, die er auch
als Grund dafÃ¼r angefÃ¼hrt hat, weshalb er sich keiner Begutachtung in M
unterziehen kÃ¶nne. Eine Demenzerkrankung liegt beim KlÃ¤ger aber nicht vor.
Zwar hat der B wegen des Vorbringens des KlÃ¤gers im Juli 2020 den Verdacht auf
eine vaskulÃ¤re demenzielle Entwicklung geÃ¤uÃ�ert. Die von ihm eingeleiteten
weiteren Untersuchungen haben diesen Verdacht indes nicht bestÃ¤tigt. Vielmehr
hat er in der sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage gegenÃ¼ber dem Senat vom
November 2021 eine neurologische Erkrankung, insbesondere eine Demenz,
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ausgeschlossen und lediglich Ã¼ber eine allgemeine Vergesslichkeit im Sinne einer
allenfalls leichten kognitiven StÃ¶rung berichtet und sich hierfÃ¼r auch auf die
durchgefÃ¼hrten Untersuchungen berufen. So blieb die im Juni 2021
durchgefÃ¼hrte stationÃ¤re AbklÃ¤rung im O Klinikum ohne wegweisenden Befund.
Im Vordergrund stand beim KlÃ¤ger, so die dortigen Ã�rzte im Entlassungsbericht
vom Juni 2021, die Sorge vor einer solchen Erkrankung und der hierdurch
hervorgerufene Leidensdruck und der vom KlÃ¤ger betonte Wunsch nach einer
umfassenden Zuwendung (â��Demenzkranke brÃ¤uchten viel Zuwendung und
FÃ¼rsorgeâ��). Speziell fÃ¼r die vom KlÃ¤ger als Folge seines Fahrradunfalls
angenommene chronisch-traumatische Enzephalopathie konnten bei
normofrequentem Alpha-Grundrhythmus keine Zeichen nachgewiesen werden.
Auch die auf Wunsch des KlÃ¤gers veranlasste erweiterte Demenzdiagnostik im
Uklinikum F im November 2021 ergab einen unauffÃ¤lligen Befund ohne Nachweis
von demenztypischen Muster. Soweit beim KlÃ¤ger Ã¼ber eine leichte
Vergesslichkeit berichtet wird, ist zu berÃ¼cksichtigen, dass ein GdB stets eine
Regelwidrigkeit gegenÃ¼ber dem fÃ¼r das Lebensalter typischen Zustand
voraussetzt, was insbesondere bei alten Menschen zu beachten ist (VG, Teil A Nr. 2
Buchst. c). Eine altersvorauseilende Entwicklung mit Krankheitswert haben die
Ã�rzte aber allesamt ausgeschlossen. Angesichts einer von sÃ¤mtlichen
konsultierten Ã�rzten ausgeschlossenen Erkrankung auf neurologischen Fachgebiet
bedurfte es deshalb keiner weiteren AufklÃ¤rung des Sachverhalts von Amts wegen,
insbesondere nicht der ursprÃ¼nglich ins Auge gefassten neurologischen
Begutachtung durch S1. Vielmehr ist der Sachverhalt aufgeklÃ¤rt und kann eine
relevante neurologische Erkrankung ausgeschlossen werden.

Soweit der KlÃ¤ger weiterhin orthopÃ¤dische EinschrÃ¤nkungen (linker FuÃ� linke
Schulter und Arm) geltend macht, ist insoweit keine Verschlechterung gegenÃ¼ber
dem Zustand zum Zeitpunkt der ambulanten Begutachtung durch L eingetreten;
eine solche macht der KlÃ¤ger auch nicht geltend. Wie L aber zutreffend in seinem
Gutachten dargelegt hat, stellt das Schmerzsyndrom des linken FuÃ�es nach
Unfalltrauma und Nagelstichverletzung ohne relevante EinschrÃ¤nkung der
Beweglichkeit, Belastbarkeit und GehfÃ¤higkeit eine nur geringfÃ¼gige
FunktionseinschrÃ¤nkung dar, die keinen Einzel-GdB von wenigstens 10
rechtfertigt. Dies hat auch der B in seiner Stellungnahme gegenÃ¼ber dem Senat
bestÃ¤tigt, der von einem unauffÃ¤lligen Stand und Gangbild berichtet hat. Das
chronische Schmerzsyndrom des SchultergÃ¼rtels und des linken Schultergelenkes
nach der Kompression der linken Schulter geht ebenfalls mit einer nur leichten
EinschrÃ¤nkung der Belastbarkeit und leichten EinschrÃ¤nkung der Beweglichkeit
einher und ist vom SachverstÃ¤ndigen in Ã�bereinstimmung mit den
maÃ�geblichen Vorgaben der VG, Teil B, Nr. 18.13, mit einem Einzel-GdB von 10
zutreffend bewertet worden, wie bereits das SG dargelegt hat und worauf zur
Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird.

Wie das SG zutreffend dargelegt hat und worauf der Senat zur Vermeidung von
Wiederholungen gleichfalls verweist, liegen die Voraussetzungen fÃ¼r das
Merkzeichen G nicht vor. Lediglich ergÃ¤nzend verweist der Senat auf die
Stellungnahme des B und den Bericht des O Klinikums vom Juni 2021, in welchen
Ã¼bereinstimmend von einem unauffÃ¤lligen Stand und Gang berichtet wird und
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dem sich weiterhin keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine EinschrÃ¤nkung der
WegefÃ¤higkeit entnehmen lassen.

Nach alledem bildet die Bewertung mit einem Gesamt-GdB von 60 das AusmaÃ�
der beim KlÃ¤ger vorliegenden FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen weiterhin
angemessen ab. Die Voraussetzungen fÃ¼r einen hÃ¶heren GdB liegen nicht vor;
ebenso wenig die Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen G. Der Gerichtsbescheid
des SG ist nicht zu beanstanden.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 10.02.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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